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Unterlagen zum Antrag auf Gleichwertigkeitsfeststellung nach 
Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz  

Die folgenden Unterlagen sind für die Einschätzung der Gleichwertigkeit Ihrer ausländischen Ausbildung mit 
dem entsprechenden inländischen Referenzberuf notwendig: 
 

◼ Ausbildungsabschlusszeugnisse in der Originalsprache 

◼ Abschlusszeugnisse (übersetzt*) 

◼ Ausweis oder Reisepass 

◼ Tabellarischer Lebenslauf (bitte beigefügtes Muster ausfüllen). Sollten Sie bereits einen Lebenslauf 
erstellt haben, können Sie diesen gerne mitschicken 

 
 
Zusätzlich beim Abschluss auf Meisterebene: 
 

◼ Ausbildungsabschlusszeugnisse der Meistebene in der Originalsprache 

◼ Abschlusszeugnisse Meisterebene (übersetzt*) 
 
 
Falls vorhanden, sind folgende Unterlagen für die Gleichwertigkeitsfeststellung ebenfalls vorzulegen: 
 

◼ Jahreszeugnisse in der Originalsprache 

◼ Jahreszeugnisse (übersetzt*) 

◼ Arbeitszeugnisse 

◼ Der Lehrplan der ausländischen Berufsschule (gültig für die Zeit Ihrer Ausbildung). 
◼ Die beglaubigte Übersetzung des Lehrplans ins Deutsche*. 

◼ Das Arbeitsbuch soweit im betreffenden Land vorhanden. 

◼ Die beglaubigte Übersetzung des Arbeitsbuches ins Deutsche*. 
* von einem/einer öffentlich bestellten oder beeidigten Dolmetscher/in oder Übersetzer/in. 
 
 
Für eine zügige Bearbeitung bitten wir Sie uns die Dateien als PDF zukommen zu lassen! Bitte ordnen 
Sie die Unterlagen folgendermaßen an: 
 

◼ Abschlusszeugnis + Übersetzung eine PDF-Datei 

◼ Ausweis oder Reisepass eine PDF-Datei 

◼ Falls Jahreszeugnisse eingereicht werden sollten sich diese ebenfalls gesammelt in einer PDF-Datei 
einschließlich der Übersetzung befinden. 

 
 
Der Gebührenrahmen des Anerkennungsverfahrens liegt zwischen 250 Euro und 600 Euro. Weitere Kosten 
können bei höherem Rechercheaufwand und/oder im Fall einer Qualifikationsanalyse 
(Kompetenzfeststellung in der Praxis) entstehen. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an: 
 

Postanschrift Ansprechpartnerin: 

Handwerkskammer Ulm 
Olgastraße 72 
89073 Ulm 

Frau Aida Music 
Beraterin für Gleichwertigkeitsfeststellungen  
für die Gesellen- und Meisterebene 
Tel. 0731 1425-6229, Fax: -9229 
E-Mail: anerkennung@hwk-ulm.de 

 


